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1. Grundsatz: § 4 ArbSchG
Am Arbeitsplatz gibt es keine § 2 (1) GUV-V A 1
Gefährdungen, die
– die Gesundheit beeinträchtigen
oder zu
– Unfällen führen.

2. Organisation: § 16 GUV-V A 5
Bagatell- und Beinaheunfälle wer- GUV-I 511.1
den im Verbandbuch eingetragen.
(Verbandbuch min. fünf Jahre
nach der letzten Eintragung
aufbewahren)

3. meldepflichtige Unfälle: § 193 SGB VII
– fristgemäß innerhalb drei Tagen
   nach Kenntnis anzeigen
– auswerten
– Maßnahmen festlegen

4. Arbeitsunfallereignisse werden als GUV-I 8585
Schwachstelle erkannt, erfasst und
ausgewertet.

5. Arbeitsunfallzahlen sind allen
Mitarbeitern bekannt gemacht.

4
/2

.1
C

h
e
c
k
lis

te
 U

n
fa

llu
n

te
rs

u
c
h

u
n

g

C
h

eckliste U
n

fallu
n

tersu
ch

u
n

g
4/2.1 • S

eite 1

  Nr.               Prüfkriterium                             Ja    Nein    Maßnahmen (V.: / T.:)      Rechtsgrundlage
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6. Aufgrund der bekannten Anzahl der
Unfälle werden z. B. jährlich Ziele
im Arbeitsschutz gesetzt.

7. Ergebnisse der Unfalluntersuchun-
gen werden allen Mitarbeitern
bekannt gemacht.

8. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen wissen, dass Unfälle zu melden
sind.

9. Kleinere Verletzungen werden in das § 16 GUV-V A 5
Verbandbuch eingetragen.

10. Verbandbucheintragungen werden
ausgewertet und es wird versucht,
Maßnahmen abzuleiten, die die
Wahrscheinlichkeit des erneuten
Auftretens minimieren oder aus-
schließen.

11. Auch Beinaheunfälle und kritische
Ereignisse werden als Anlass für
ein Gespräch über Sicherheit und
Gesundheitschutz am Arbeitsplatz
genommen.
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Ergänzungen bei Feststellung weiterer möglicher Gefährdungen vornehmen

12. Maßnahmen:

Unfälle werden nach
– sicherheitstechnischen
– organisatorischen und
– verhaltensbeogenen Ursachen
   untersucht.
–> Maßnahmen einleiten, die
     verhindern, dass sich der Unfall
     wiederholt.

13. Es gibt Aktionen gegen Unfallschwer-
punkte, z. B. gegen Stolpern, Stürzen,
Umknicken, Ausrutschen.

14. Unterweisungen regelmäßig durch- § 7 GUV-V A 1
führen, in denen Mitarbeiter auf § 12 ArbSchG
die Gefahren am Arbeitsplatz
sensibilisiert werden.
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